
Nebeneinkunft Eduki als verbeamteter Lehrer
Beitrag von „Wolfgang Autenrieth“ vom 8. Januar 2024 19:40

Anzeigepflichtig ist jede Nebentätigkeit. Bei künstlerischen, schriftstellerischen und
Vortragstätigkeiten, sowie der Verwaltung eigenen Vermögens gibt es keine
Verdienstobergrenze. Ob dein Bild für 50 € oder 50 Mio € über den Tisch geht, ändert nichts am
Aufwand. Genauso ob du als Autor 10 oder 10 Mio Bücher verkaufst.
Anders sieht es aus, falls du pädagogisches Material (nicht schriftlich) verkaufst - denn hier ist
der Herstellungsaufwand mit steigender Stückzahl proportional zum Zeitaufwand.
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